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Kapitel 75 

Nickel und Waren daraus 

Anmerkung 

1. Im Sinne des Kapitels 75 gelten als: 

a) Stangen (Stäbe): 
gewalzte, stranggepresste, gezogene oder geschmiedete massive Erzeugnisse, nicht in Rollen, mit über die 
gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleich-
seitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte 
Rechtecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während 
die beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, 
rechteckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete 
Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse 
mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. Als Stangen (Stäbe) 
gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, 
wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen 
Positionen erfasst werden. 

b) Profile: 

gewalzte, stranggepresste, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, auch in Rollen, mit über die 
gesamte Länge gleich bleibendem Querschnitt, die keiner der Begriffsbestimmungen für Stangen (Stäbe), 
Draht, Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegossene oder gesinterte 
Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach der Herstellung eine über grobes Abgraten oder Entzundern 
hinausgehende Bearbeitung erfahren haben, wenn sie durch diese Bearbeitung nicht den Charakter von 
Waren erhalten haben, die von anderen Positionen erfasst werden. 

c) Draht: 

gewalzte, stranggepresste oder gezogene massive Erzeugnisse, in Ringen oder Rollen, mit über die gesamte 
Länge gleich bleibendem Querschnitt in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen 
Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks (einschließlich „abgeflachte Kreise“ und „modifizierte Recht-
ecke“, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die 
beiden anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind). Erzeugnisse mit quadratischem, recht-
eckigem, dreieckigem oder vieleckigem Querschnitt können über die gesamte Länge auch abgerundete 
Kanten aufweisen. Die Dicke der Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt (einschließlich der Erzeugnisse 
mit „modifiziert rechteckigem“ Querschnitt) muss mehr als 1/10 der Breite betragen. 

d) Bleche, Bänder und Folien: 
massive Flacherzeugnisse (ausgenommen Erzeugnisse in Rohform der Position 7502), auch in Rollen, mit 
rechteckigem Querschnitt, auch mit abgerundeten Kanten (einschließlich „modifizierte Rechtecke“, bei 
denen zwei gegenüberliegende Seiten die Form von konvexen Bogen aufweisen, während die beiden 
anderen Seiten gerade, von gleicher Länge und parallel sind), mit gleich bleibender Dicke, 
– in quadratischer oder rechteckiger Form, deren Dicke 1/10 der Breite oder weniger beträgt, 

– in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form mit beliebigen Abmessungen, wenn sie nicht den 
Charakter von Waren haben, die von anderen Positionen erfasst werden. 

Zu Position 7506 gehören insbesondere auch Bleche, Bänder und Folien mit Mustern (z. B. Rillen, Riffeln, 
Waffeln, Tränen, Warzen, Rauten) und gelochte, gewellte, polierte oder überzogene Erzeugnisse, sofern sie 
durch diese Bearbeitungen nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die von anderen Positionen 
erfasst werden. 
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e) Rohre: 

Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, mit über die gesamte Länge gleich bleibendem, nur einen einzigen 
geschlossenen Hohlraum aufweisenden Querschnitt, in Form eines Kreises, Ovals, Quadrats, Rechtecks, 
gleichseitigen Dreiecks oder regelmäßig konvexen Vielecks und mit gleichmäßiger Wanddicke. Als Rohre 
gelten auch Erzeugnisse mit Querschnitten in Form eines Quadrats, Rechtecks, gleichseitigen Dreiecks oder 
regelmäßig konvexen Vielecks, die über die gesamte Länge abgerundete Kanten aufweisen, sofern der 
innere und der äußere Querschnitt die gleiche Form, die gleiche Richtung und den gleichen Mittelpunkt 
haben. Rohre mit den vorstehend genannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, mit 
Gewinde versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit Flanschen, Schellen oder Ringen 
versehen sein. 

Unterpositions-Anmerkungen 

1. Im Sinne des Kapitels 75 gelten als: 
a) nicht legiertes Nickel: 

Metall mit einem Nickel- und Cobaltgehalt von insgesamt 99 GHT oder mehr, sofern 
1) der Cobaltgehalt 1,5 GHT oder weniger beträgt und 

2) der Gehalt an jedem der anderen Elemente die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Höchst-
grenzen nicht überschreitet: 

Andere Elemente 

 Element Höchstgrenze in GHT  

 Fe Eisen 0,5  

 O Sauerstoff 0,4  

 Andere Elemente, je 0,3  

 
b)  Nickellegierungen: 

metallische Stoffe, in denen Nickel gegenüber jedem der anderen Elemente gewichtsmäßig vorherrscht, 
sofern 

1) der Cobaltgehalt mehr als 1,5 GHT beträgt, 
2) der Gehalt an mindestens einem der anderen Elemente die in der vorstehenden Tabelle angegebene 

Höchstgrenze überschreitet oder 

3) der Gesamtgehalt an anderen Elementen als Nickel und Cobalt mehr als 1 GHT beträgt. 
2. Abweichend von Anmerkung 1 c) gilt der Begriff „Draht“ im Sinne der Unterposition 7508 10 nur für Erzeugnisse, 

auch in Ringen oder Rollen, mit beliebiger Form des Querschnitts, dessen größte Abmessung 6 mm oder weniger 
beträgt. 

 

 
 

  
Warenbezeichnung 

 
Warennummer 

Besondere 
Maßeinheit 

    
 

Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickel-
metallurgie: 

7501 
 

 − Nickelmatte  ..............................................................................................................  7501 10 00 − 
 − Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie  ...............  7501 20 00 − 
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Warenbezeichnung 

 
Warennummer 

Besondere 
Maßeinheit 
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 Nickel in Rohform: 7502  

 − nicht legiertes Nickel  ................................................................................................  7502 10 00 − 
 − Nickellegierungen  .....................................................................................................  7502 20 00 − 

 Abfälle und Schrott, aus Nickel: 7503  

 − aus nicht legiertem Nickel  .........................................................................................  7503 00 10 − 
 − aus Nickellegierungen ...............................................................................................  7503 00 90 − 

 Pulver und Flitter, aus Nickel  .......................................................................................  7504 00 00 − 

 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel: 7505  

 − Stangen (Stäbe) und Profile:   
 − − aus nicht legiertem Nickel  .....................................................................................  7505 11 00 − 
 − − aus Nickellegierungen  ...........................................................................................  7505 12 00 − 
 − Draht:   
 − − aus nicht legiertem Nickel  .....................................................................................  7505 21 00 − 
 − − aus Nickellegierungen  ...........................................................................................  7505 22 00 − 

 Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel: 7506  

 − aus nicht legiertem Nickel  ........................................................................................  7506 10 00 − 
 − aus Nickellegierungen  ..............................................................................................  7506 20 00 − 

 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke 
(z. B. Bogen, Muffen), aus Nickel: 

7507  

 − Rohre:   
 − − aus nicht legiertem Nickel  .....................................................................................  7507 11 00 − 
 − − aus Nickellegierungen  ...........................................................................................  7507 12 00 − 
 − Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke  ......................  7507 20 00 − 

 Andere Waren aus Nickel: 7508  

 − Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Nickeldraht  ........................................................  7508 10 00 − 
 − andere  ......................................................................................................................  7508 90 00 − 
    
    
    

 


